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Tarifliste 

Gebühren für Standardprodukte 

Standardprodukte sind Publikationen, elektronische Datenträger und der gebührenfreie Teil des  

Internets gemäss Verordnung über die Gebühren für statistische Dienstleistungen der zentralen  

Statistikstelle (SRL 28c). 

Es gelten die publizierten Preise auf dem Internet. 

Mengenrabatte nach Anfrage. 

Gebührenermässigung und Gebührenbefreiung gemäss § 8 resp. § 7 der Verordnung über die  

Gebühren für statistische Dienstleistungen der zentralen Statistikstelle (SRL 28c). 

 

 

Gebühren für individuelle Dienstleistungen 
(Auskünfte, Spezialauswertungen, Analysen und Berichte, Forschung und Beratung) 

Verrechnet werden Dienstleistungen mit einem Aufwand von mehr als einer Viertelstunde (Vollkosten). 

Nachstehende Preise verstehen sich exkl. MWST. 

 

Wissenschaftliches Personal   

Tarif I Direktion Fr. 200.00 

Tarif II Direktion-Stellvertretung Fr. 180.00 

Tarif III Leitung spezialisierte Fachbearbeitung Fr. 170.00 

Tarif IV Spezialisierte Fachbearbeitung Fr. 150.00 

    

Informatikpersonal    

Tarif I >= 5 Jahre Informatikerfahrung Fr. 170.00 

Tarif II < 5 Jahre Informatikerfahrung Fr. 150.00 

    

Sachbearbeitung  Fr. 90.00 

    

Auslagen    

Bei Informationsbeschaffung und Erstellung durch LUSTAT (Verrechnung ab Fr. 20.00) 

Fotokopie schwarz-weiss pro Kopie Fr. 1.00 

Fotokopie farbig pro Kopie Fr. 1.75 

Bei Informationsbeschaffung und Erstellung durch die/den Benutzer/in   

Fotokopie schwarz-weiss pro Kopie Fr. 0.20 

Fotokopie farbig pro Kopie Fr. 0.75 
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Gebührenermässigung für individuelle Dienstleistungen 

Gemäss § 8 der Verordnung über die Gebühren für statistische Dienstleistungen der zentralen  

Statistikstelle (SRL 28c) kann LUSTAT folgenden Benutzerkreisen eine Ermässigung von 20 % bis 50% 

gewähren: 

a. Verwaltungsorgane und öffentlich-rechtliche Körperschaften oder Anstalten des Kantons Luzern 
b. Gemeinden 
c. Schulen und Bildungsinstitutionen 
d. Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten 
e. gemeinnützige Organisationen, politische Parteien und politische Organisationen 

 

Die Ermässigung ist abhängig vom Kontext der Anfrage und dem Auftragsvolumen und wird individuell 

verhandelt. 


